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Zustandsbezogene Erfordernis: 

 
 Instandsetzungen und Änderungen können als Folge eines negativen Befunds bei der 

Inspektion notwendig werden 

 Sie können aber auch notwendig werden, wenn infolge veralteter Technik die 

Ersatzteilbeschaffung erschwert wird oder eine betriebliche Änderung geplant ist 

 

  

Grundsatzaussage:  

 
 Betreiber sind verantwortlich für eine Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik 

 Welche sind das?    Antwort: Durch das Konzept und die Festlegung des Umfangs mit 

Gefahrenanalyse und der daraus resultierenden Risikoanalyse mit Festlegung der 

Sicherheitsanforderungen kann das anwendbare Regelwerk festgelegt werden. 

 

Reparaturen: 

 
 Ausbesserung, Zusammenbau, Einbindung und Inbetriebnahme fallen nicht oder nur 

teilweise unter die DGV und/oder DBV 

 Anforderungen der DGV können als Erkenntnisquelle verwendet werden, auch wenn kein 

Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt wird oder werden kann.  

 

 

 

 

Planung und Dokumentation:  
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 Es sind Planunterlagen (Auslegungen) anzufertigen. Bei oft wiederkehrenden Reparaturen 

gleicher Art können auch Standards geschaffen werden 

 Durchführungsanweisungen müssen vorhanden sein 

 Erforderliche Prüfungen während der Herstellung sind zu Dokumentieren 

 

 

Verwendung von Neuteilen/Ersatzteilen: 

 
 Unter DGV und/oder DBV fallen alle Neuteile die als fertige Produkte in Verkehr gebracht 

werden (Richtlinienkonformität erforderlich) 

 Konformitätsbewertungsverfahren für Baugruppen sind nur dann erforderlich, wenn neu in 

Verkehr gebrachte Baugruppen (Funktionale Einheiten) in bestehende Systeme eingebunden 

werden 

 

 

Grössere Umbauten bzw. Betriebsstillstände als Folge von Instandsetzungen / Änderungen: 

 
 Wichtige Entscheidungshilfen sind: 

o Risikoanalyse für den Weiterbetrieb mit Festlegung der Bedingungen 

o Abgeschlossene Instandsetzungsplanung (begründete Anpassungen sind bei der 

Durchführung immer möglich) 

o Terminplan zur Umsetzung der Instandsetzung 

 

Ist keine Instandsetzung möglich: 

 
o Der Betreiber ist für die Abmeldung verantwortlich.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Felix Heer   044 877 61 41  felix.heer@svti.ch 
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